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ANFRAGE 646/2021  VON PAUL STOPPER : «DOPPESPURAUS-

BAU DER SBB-LINIE  USTER-AATHAL,  BEREICH OBERUSTER 

BIS EHEMALIGE ARA AATHAL», ANTWORT DES STADTRATES 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 6. Mai 2021 reichte Ratsmitglied Paul Stopper bei der Präsidentin des Gemeinderats eine An-

frage betreffend «Doppelspurausbau der SBB-Linie Uster-Aathal, Bereich Oberuster bis ehemalige 

ARA Aathal» ein.  

Die Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Am 20. April 2021 haben die SBB folgende Medienmitteilung veröffentlicht: 

«Die SBB baut für den Ausbauschritt 2035 den Korridor Dübendorf-Uster-Wetzikon aus, damit mehr 
Züge verkehren können. Dies bedingt den Ausbau der Bahninfrastruktur zwischen Uster und Aathal 
zur Doppelspur und eine Verkürzung der Zugfolgezeit zwischen Dübendorf und Uster. Mit den Infra-
strukturausbauten für den Ausbauschritt 2035 werden im Vorprojekt auch Lösungen für niveaufreie 
Querungen der Zürich- und Winterthurerstrasse sowie Wermatswilerstrasse (Langsamverkehr) in 
Uster weiter vertieft. 

Mitte 2020 hat die SBB die Objektstudie für dieses Projekt abgeschlossen und startet nun als 
nächste Projektphase das Vorprojekt, das bis Ende 2022 abgeschlossen wird. Die städtischen als 
auch kantonalen Ämter sind in die Projektierungsschritte einbezogen.» 

Bekanntlich ist das Aathal zwischen Oberuster und Aathal ein landschaftlich sehr heikles Gebiet. 
Eingedenk dieser Tatsache hat der Kanton Zürich (AWEL) in den Jahren 2008-2010 in hervorragen-
der und verdienstvoller Weise das «Leitbild Aabach» erarbeitet, in welchem die Stadt Uster durch 
Stadtingenieur Andreas Frei und Stadtplaner Walter Ulmann involviert waren. 

In diesem Leitbild wird auf Seite 21 unter «3.9. Verkehr» ausgeführt: 

«Aus Gründen der Kapazitätserweiterung soll die bestehende Bahnlinie zwischen dem Bahnhof 
Aathal und Uster auf zwei Spuren ausgebaut werden. Bis jetzt wurde dazu jedoch noch kein kon-
kretes Projekt ausgearbeitet, sondern es existiert lediglich eine grobe Studie aus dem Jahre 1987. 
Diese sieht eine zweite Spur auf der südlichen Seite des bestehenden Gleises vor. Dadurch würden 
verschiedene Anlagen von denkmalpflegerischer Bedeutung betroffen und die Spielräume für Revi-
talisierungsmassnahmen am Aabach abschnittsweise stark eingeschränkt. Eine detaillierte Planung 
des Doppelspurausbaues zwischen Aathal und Uster wird voraussichtlich erst nach Abschluss der 4. 

https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/projekte/nationale-programme/step-as-2035.html
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Teilergänzung der SBB nach 2015 an die Hand genommen. Der Bau eines zweiten SBB-Gleises be-
deutet eine weitere Strapazierung der bereits heute knappen Platzverhältnisse im Aathal. Engpässe 
sind insbesondere in den Bereichen Unter-Aathal und Trümpler-Areal zu erwarten.» 

Im «Sachplan Verkehr» des Bundes (Stand 14.09.2020) wird zum Bereich Aathal folgendes ausge-
führt: 

«Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2035 
der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 wurde der Entscheid zum Bau des Doppelspurausbau 
Uster – Aathal gefällt. Die baulichen Verhältnisse entlang der Strecke Uster – Aathal sind schwierig 
und bedingen eine sorgfältige Planung. Die vom Bundesrat noch nicht beschlossene Gesamtüber-
prüfung des kantonalen Richtplans enthält das Vorhaben den Doppelspurausbau zwecks langfristi-
ger Trassenfreihaltung. Im Rahmen der weiteren Planungsarbeiten zum Doppelspurausbau Uster – 
Aathal hat eine Abstimmung mit dem geplanten Ausbau der Oberlandautobahn sowie mit dem 
behördenverbindlichen Renaturierungskonzept Aabach stattzufinden. Die Realisierung ei-
nes zweiten Gleises zwischen Uster und Aathal tangiert das Siedlungsgebiet von Oberuster. Der 
Ausbau bedingt eine frühzeitige Koordination mit der betroffenen Gemeinde. 

 

 

Abbildung: Auszug aus Leitbild Aathal, Seite 29 

Da ja nicht davon ausgegangen werden kann, dass über die neue Doppelspur, über die 
Aathalstrasse und über den Aabach eine Wildbrücke machbar ist, ist aufgrund der klaren Aussagen 
der behördenverbindlichen Festlegungen auch eine teilweise Tunnellösung zu untersuchen und die 
Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. 

Die Vorteile einer teilweisen Verlegung der Bahn in einen Tunnel sind: 
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 der enge Raum das Aathals wird nicht noch zusätzlich verengt und durch eine künftig noch in-
tensiver befahrene Verkehrsachse zerschnitten 

 es kann auf eine Strassenunterführung Aathalstrasse in einem sehr heiklen Gebiet verzichtet 
werden. 

 es können zusätzliche Räume für Revitalisierungsmassnahmen des Aabachs geschaffen werden 

 die für das Wild wichtigen Korridore zwischen den beiden Tobelhängen werden «nur» noch 
durch die bestehende Aathalstrasse zerschnitten 

 im Falle einer Nicht-Realisierung oder einem erst späteren Bau der Oberlandautobahn können 
einzelne Abschnitte der Aathalstrasse mit Wild-Übergängen für die Tierwelt durchlässig gemacht 
werden. 

 die durch den Wegfall einer sonst notwendigen Unterführung Aathalstrasse eingesparten Be-
träge können für den Bau des Bahntunnels eingesetzt werden. 

Die Kosten für einen doppelspurigen Bahntunnel in diesem geologisch relativ bekannten Gebiet lie-
gen bei höchstens ca. 45-50 Millionen Franken pro Kilometer (inkl. Bahnausrüstung). Der Tunnel 
kann unabhängig vom Bahnbetrieb erstellt werden. Die Bauarbeiten behindern auf diesem Stre-
ckenabschnitt den sehr dichten Bahnverkehr deshalb nur minimal. 
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Der Stadtrat beantwortet die Anfrage wie folgt: 

 

Frage 1: 

«Wie ist die Stadt Uster in die Projektierung der SBB-Doppelspur Uster-Aathal eingebunden?» 

Antwort: 

Die Einbindung der Stadt Uster in die Projektierung der SBB-Doppelspur Uster-Aathal und in das 

«Leitbild Aabach» wird im Rahmen der Gesamtkoordination Aathal, am sogenannten «Runden 
Tisch» in regelmässigem Austausch mit den zuständigen Planungsträgern sichergestellt. Der 

«Runde Tisch» für die Gesamtkoordination Aathal ist eine Arbeitsgruppe, welche aufgrund des 
«Leitbild Aabach Aathal» ins Leben gerufen wurde. Sie wird von der Planungskommission Region 

Zürcher Oberland (RZO) geleitet und koordiniert. Nebst dem Regionalplaner der RZO, dem Kanton 

mit allen relevanten Fachstellen und den betroffenen Gemeinden, sind auch die SBB in der Arbeits-

gruppe vertreten. 

 
Frage 2: 

«Sind in der Mitte 2020 abgeschlossenen SBB-Objektstudie auch Varianten untersucht worden, wel-
che die behördlichen Empfehlungen des Leitbildes Aathal für Renaturierungen im Aathal - u.a. für 

Vernetzungen der beiden Talflanken des Aathals z. Bsp. durch Wildbrücken - berücksichtigen? 

Wenn nicht, weshalb nicht?» 

Antwort: 

Die Stadt Uster bringt sich am «Runden Tisch» in die Projektbelange SBB-Doppelspur Uster-Aathal 

ein. Für den Doppelspurausbau besteht ein Eintrag im kantonalen Richtplan und im Sachplan 

Schiene des Bundes. 

Die zusätzliche Gleisachse schliesst sich an das bereits bestehende Gleis an. Im Rahmen der Studie 

wurde die Linienführung so optimiert, dass die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich 

gehalten werden können. 

Mit den kantonalen Umweltfachstellen, die auch beim «Leitbild Aabach Aathal» involviert waren, 

wurde die Linienführung abgestimmt und die weiter zu vertiefenden Bereiche bestimmt. 

Der Bestvariante liegt eine Linienführung zugrunde, welche keine grundsätzlichen Konflikte birgt. 

Im Rahmen des laufenden Vorprojektes wird die Linienführung der Bestvariante durch die SBB mit 

den zuständigen Stellen nach Bedarf im Detail, insbesondere dem Kanton abgestimmt. 

 
Frage 3: 

«Ist er Stadtrat bereit, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für Lösungen einzusetzen, welche im 

Aathal eine bestmögliche Verwirklichung der Vorschläge des "Leitbildes Aathal" garantieren» 

Antwort:  

Der «Runde Tisch» wird sich mit den zuständigen Stellen im Rahmen der Gesamtkoordination 

Aathal für eine bestmögliche Projektbearbeitung der SBB-Doppelspur Uster-Aathal einsetzen. 

Der Stadtrat bringt sich dabei entsprechend ein. 

 
 

 

Frage 4: 
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«Ist der Stadtrat - wenn nötig - auch bereit, dem Gemeinderat einen Kreditantrag zu unterbreiten, 

damit beim Doppelspurausbau Uster-Aathal umweltverträgliche Lösungen gemäss dem behörden-

verbindlichen "Renaturierungskonzept Aabach" seriös geprüft werden können?» 

Antwort:  

Die SBB (Bund) und der Kanton sind die Bauherren des Projektes. Eine städtische Kostenbeteiligung 

am Ausbau der SBB-Linie Uster-Aathal auf Doppelspur ist nicht vorgesehen. 

 

Der Stadtrat bittet den Gemeinderat, von der Antwort auf die Anfrage Nr. 646/2021 des Ratsmitglieds 

Paul Stopper betreffend «Doppelspurausbau der SBB-Linie Uster-Aathal, Bereich Oberuster bis ehe-
malige ARA Aathal» Kenntnis zu nehmen.  
 

 

Stadtrat Uster 

  
     

Barbara Thalmann 

Stadtpräsidentin 

Pascal Sidler 

Stadtschreiber 
 

 
 

 


